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Erläuterungen 
zur Änderung der Verordnung über den Datenmarkt vom 
4. Juli 2017 (Datenmarktverordnung, DMV, SG 153.310) Stand: 
[Datum] 

1. Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 14. Januar 2021 hat der Grosse Rat das Gesuch der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Basel und Nordwestschweiz um kantonale Anerkennung gemäss § 133 der Verfassung des 
Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 (SG 111.100) genehmigt. Gleichzeitig hat er entschieden, 
dass der Evangelisch-Lutherischen Kirche Basel und Nordwestschweiz das Recht auf Bezug der 
Einwohnerkontrolldaten über den Zuzug von Personen evangelisch-lutherischer Konfession sowie 
über den Umzug innerhalb der Gemeinde bzw. des Kantons, den Wegzug und den Tod der Mit-
glieder der Evangelisch-Lutherischen Kirche Basel und Nordwestschweiz verliehen wird. Die Um-
setzung dieses besonderen Rechts bedingt eine Anpassung der Verordnung über den Datenmarkt 
vom 4. Juli 2017 (Datenmarktverordnung, DMV, SG 153.310). 
 

2. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Verordnung vom Datum eingeben Änderungen 

§ 2 Zweck und Inhalt des Datenmarkts 
1 Im Datenmarkt werden den öffentlichen Orga-
nen gemäss § 3 Abs. 1 IDG Personen- und 
Sachdaten, die von mehr als einem öffentlichen 
Organ zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufga-
ben benötigt werden, tagesaktuell auf einer 
zentralen Plattform zur Verfügung gestellt. 
 

§ 2 Zweck und Inhalt des Datenmarkts 
1 unverändert 

 
 
 
 
 
 
2 Kantonal anerkannte Religionsgemeinschaften 
gemäss § 133 der Verfassung des Kantons Ba-
sel-Stadt vom 23. März 2005, denen das Recht 
verliehen wurde, Daten zu beziehen, wird das 
gleiche Zugangsrecht auf die Daten ihrer Kon-
fessionszugehörigen gewährt. 

 
Legende:  Neues: unterstreichen 
  Gelöschtes: durchstreichen 
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§ 2 Datenmarktverordnung wird mittels Einfügen eines neuen Absatz 2 dahingehend angepasst, 
dass den kantonal anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften, denen der Grosse Rat ge-
stützt auf § 133 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt das besondere Recht auf Bezug der 
Einwohnerkontrolldaten verliehen hat, ebenfalls wie den öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen 
und Religionsgemeinschafen der Zugang zum kantonalen Datenmarkt gewährleistet wird. Damit 
erhält die Evangelisch-Lutherische Kirche Basel und Nordwestschweiz die Möglichkeit – analog 
den öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften – auf den kantonalen Datenmarkt 
zuzugreifen bzw. Ereignisse im KEMS (Kantonales Ereignismeldesystem) auslesen zu können. 
Das Zugangsrecht beschränkt sich dabei auf die Daten aller natürlichen Personen, die beim Zuzug 
im Anmeldeformular des Einwohneramtes die Konfession «Evangelisch-Lutherische Kirche» ange-
geben haben oder die als Mitglieder um- bzw. wegziehen sowie sterben. Die Mitteilungen fliessen 
jeweils unmittelbar nach dem effektiven Zuzug, Umzug, Wegzug oder Tod in den kantonalen Da-
tenmarkt, wo sie von der Evangelisch-Lutherischen Kirche Basel und Nordwestschweiz abgerufen 
werden können. 

Die Erhebung der Einwohnerkontrolldaten erfolgt bei Zuzug, Umzug und Wegzug in der jeweiligen 
Gemeinde durch die zuständige Einwohnerkontrolle, welche die benötigten Daten im Einwohner-
register erfasst. Unmittelbar nach der Datenerfassung durch die Einwohnerkontrollbehörde im Ein-
wohnerregister werden die Daten an den kantonalen Datenmarkt überspielt. Bei Todesfällen flies-
sen die Daten durch elektronische Meldung vom eidgenössischen Personenstandsregister „In-
fostar“ direkt in die Einwohnerregister und werden von dort wiederum an den Kantonalen Daten-
markt geliefert. 

 

§ 6 Leistungserbringerin 
1 Die Zentralen Informatikdienste (ZID) sind als 
Leistungserbringerin des Datenmarktes insbe-
sondere zuständig für 

a) den technischen Betrieb und die techni-
sche Sicherheit der zentralen Plattform; 

b) den Aufbau und die Weiterentwicklung 
der zentralen Plattform; 

c) die Qualitätssicherung, insbesondere 
Dublettenbereinigung; 

d) die Freischaltung von Daten gestützt auf 
ein genehmigtes Gesuch um Abruf. 

 
2 Zur Erfüllung der Aufgaben gemäss Abs. 1 wird 
eine Servicevereinbarung zwischen den ZID 
und der KOI abgeschlossen. 
 
3 Die Funktionen Entwicklung, Systemadminist-
ration und Qualitätssicherung dürfen nicht durch 
die für die Zugriffsverwaltung und das Autorisie-
rungsverfahren zuständigen Personen wahrge-
nommen werden. 

§ 2 Leistungserbringerin 
1 Die Zentralen Informatikdienste (ZID) IT BS 
sind ist als Leistungserbringerin des Datenmark-

tes insbesondere zuständig für 
a) den technischen Betrieb und die techni-

sche Sicherheit der zentralen Plattform; 
b) den Aufbau und die Weiterentwicklung 

der zentralen Plattform; 
c) die Qualitätssicherung, insbesondere 

Dublettenbereinigung; 
d) die Freischaltung von Daten gestützt auf 

ein genehmigtes Gesuch um Abruf. 
 
2 Zur Erfüllung der Aufgaben gemäss Abs. 1 wird 
eine Servicevereinbarung zwischen den ZID 
IT BS und der KOI abgeschlossen. 

 
3 unverändert 

Erläuterungen zu § 2 Leistungserbringerin 

In § 6 Abs. 1 und 2 Datenmarktverordnung werden lediglich redaktionelle Änderungen vorgenom-
men. 

 
 
Beilage: 
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